
← Eichmarke

Zur Erinnerung:
Auf Grund eines europäischen Beschlusses und der darauf folgenden Auflage des Eichamtes müs-
sen die Zähler im Unterzählbereich, die zu Verrechnungszwecken genutzt werden, geeicht sein. Das 
betrifft unsere Wasser- und Elt. Zähler. Der Verein, als Betreiber der Elt.-Anlage, ist verpflichtet dies 
zu überprüfen. 2017 wurde angefangen das Schritt für Schritt zu realisieren. Der Stand Feb. 2019 von 
Gärten bei denen Informationen und Wechselprotokolle vorliegen, ist bei 50%. Wir bitten die säumigen 
Pächter, sich umgehend zu bemühen, dem Vorstand diese Daten

Wenn Sie dem Verein Ihre Eichinformationen bereits mitgeteilt haben, besteht Ihrerseits 
kein Handlungsbedarf mehr.

Bei evtl. Nachfragen wenden Sie sich bitte an 
Christian Jobst (vereinselektriker@kgv-fortschritt-1.de).

Tipps für die Pächter, die bisher keine Info abgegeben haben:
Prüfen Sie bei Ihrem Elt-Zähler, ob er entweder mit einer gelben Eichmarke versehen ist, auf der das 
Eichjahr markiert ist, oder ob er eine CEM Nummer hat (von der DREWAG). Ebenfalls muss geprüft 
werden, ob er verplombt ist. Lassen Sie uns die Eichnummer, das Eichjahr zukommen und ob der Zäh-
ler verplombt ist- gern auch an unsere E-Mail Adresse (vorstand@kgv-fortschritt-1.de) mit dem Betreff 
„Eichinfo und Ihre Gartennummer“.

Was, wenn der Zähler KEINE Eichmarke oder CEM-Nummer hat?
1. Pächter benötigen dann einen neuen GEEICHTEN Elektrozähler. Der kann z.B. im Baumarkt, bei der 
DREWAG oder einem Online-Handel Ihrer Wahl gekauft werden. 

2. Dieser geeichte Zähler muss dann fachmännisch von einem gelernten Elektroinstallateur eingebaut 
und verplombt werden. Dies kann kostenfrei von Herrn Jobst aus unserem Verein übernommen wer-
den! Pächter können diesbezüglich mit ihm einen Termin ausmachen (Kontakt siehe unten).

3. Ist der Zähler eingebaut, muss der Elektroinstallateur ein Wechselprotokoll erstellen und unter-
zeichnen. Eine Kopie hiervon MUSS dem Vorstand ausgehändigt werden.

Um die Sicherheit aller unserer Mitglieder zu gewährleisten, sind wir leider 
gezwungen den Strom abzustellen, wenn uns kein Wechselprotokoll vorliegt!

1. Datum des Wechsels
2. Eichjahr (siehe gelber Aufkleber)
3. Zählerstände: alt/neu
4. Plombiert im Anschlussbereich: ja/nein
5. Name des Fachmannes

Verplombung -
unterhalb am Zähler

Zählerwechsel
im Pachtbereich!

Das Protokoll muss enthalten:

WICHTIG

mailto:vorstand%40kgv-fortschritt-1.de?subject=

